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RECHT UND KAPITALMARKT

Sanktionen wurden mit heißer Nadel gestrickt
Die fˇnf gr˛ßten Herausforderungen bei der Umsetzung des

EU-Teilembargos gegenˇber Russland
Von Bärbel Sachs und Bj˛rn

Paulsen *)
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In den Medien werden die Sanktio-
nen gegenˇber Russland häufig als
die ,,massivsten‘‘ bezeichnet, die je-
mals verhängt wurden. Teile dieser
Sanktionen wie z. B. der teilweise
Ausschluss russischer Banken vom
Zahlungsinformationssystem Swift
wurden als ,,nukleare Option‘‘ einge-
stuft. Diese Aussagen sind deutlich
ˇberzogen; die Sanktionen sind
noch weit von den Maßnahmen ent-
fernt, die zu Beginn der 1990er Jah-
re gegenˇber Jugoslawien im Rah-
men eines veritablen Totalembargos
verhängt wurden, oder auch denje-
nigen, die Iran vor Abschluss des Nu-
klearabkommens erdulden musste.
Dennoch lässt sich bereits jetzt fest-
stellen, dass sie ein Erdbeben in der
Wirtschaft verursacht haben und eu-
ropäische und deutsche Unterneh-
men – schlicht angesichts der engen,
zum Teil jahrzehntelang auf- und
ausgebauten Beziehungen mit der
russischen Wirtschaft – vor massive
Herausforderungen stellen. 1. Nie
dagewesene Komplexität
Mit der Natur des Teilembargos

geht einher, dass die Sanktionen
nur einzelne Tätigkeiten verbieten –
und alle anderen europäisch-russi-
schen Wirtschaftsbeziehungen nicht
einschränken. Die Regelungen sind
allerdings so ausdifferenziert, dass
sie von den Unternehmen kaum
noch beherrscht werden k˛nnen.
Als Beispiel sei etwa genannt, dass
die EU zahlreiche Unternehmen
und Einzelpersonen listet. Je nach-
dem, auf welcher Liste die Listung
erfolgt, gelten aber sehr unter-
schiedliche Einschränkungen. Mitt-
lerweile existieren nun zehn ver-
schiedene Listen, die in sechs Grup-
pen unterteilt werden k˛nnen, die
jeweils unterschiedliche Verbote
nach sich ziehen. Diese Schritte ge-
hen z. B. von umfassenden Bereit-
stellungsverboten ˇber Geschäfts-
ausˇbungsverbote mit zahlreichen
Ausnahmen und Kapitalmarktbe-
schränkungen bis hin zu erschwer-
ten Genehmigungsm˛glichkeiten
fˇr bestimmte Gˇter. Wir beobach-
ten, dass momentan selbst Experten
die Rechtsfolgen, die an eine Listung
geknˇpft werden, nicht mehr sicher
zuordnen.
Besonders viel Unsicherheit

scheint im Bereich Zahlungsverkehr
zu herrschen: Abgesehen von drei
russischen Banken, mit denen kei-
nerlei Geschäfte mehr gemacht wer-
den dˇrfen, unterliegen die meisten
Banken lediglich Beschränkungen
des Kapitalverkehrs. Eine entspre-
chende Listung bedeutet im Wesent-
lichen, dass sich diese Institute nicht
mehr ˇber Eigen- und Fremdkapital
aus der EU refinanzieren k˛nnen.
Wiederum sieben dieser Institute
sind zusätzlich von Swift abgekop-
pelt. Abgesehen davon ist der Zah-
lungsverkehr aber weiter m˛glich,
gegebenenfalls eben nur verlang-
samt, da mittels Fax und nicht ˇber
Swift.
2. Fluide Rechtslage
Seit Beginn des Ukraine-Kriegs

wurden nicht weniger als 15(!) Än-
derungsverordnungen in dem be-
stehenden Regelungsregime allein
gegenˇber Russland erlassen, Wei-
ßrussland ist hier nicht inkludiert.
Konsolidierte Fassungen wurden
erst sehr spät zur Verfˇgung gestellt.
Schon ohne mit erheblichem Auf-
wand genau bestimmen zu k˛nnen,
welche Regelungen eigentlich fˇr
die Gegenwart gelten, mˇssen Un-
ternehmen zugleich m˛gliche zu-
kˇnftige Entwicklungen berˇcksich-
tigen. Als gesichert geltende Rege-
lungsinhalte des EU-Sanktionsrechts
werden derzeit teilweise mit einem
Federstrich in FAQ der Beh˛rden
ˇber Bord geworfen. Als Beispiel sei
hier genannt, dass die EU-Kommissi-
on in ihren FAQ von EndeMärz 2022
vorgegeben hat, dass auch Beteili-
gungen unterschiedlicher gelisteter
Personen an einem Unternehmen,
die jeweils unter der maßgeblichen
50-Prozent-Schwelle liegen, nun ad-
diert werden sollen. Dies ändert die
erforderlichen Prˇfungsschritte bei
einer KYC-Prˇfung (Know your Cu-
stomer) erheblich.
3. Erhebliche Auswirkungen auf

das
Inlands- bzw. Inner-EU-Geschäft
Obwohl es sich nur um ein Teilem-

bargo handelt, sind die Russland-
Sanktionen punktuell extrem weit-
reichend. Mittelbare Konstellatio-
nen sind z. B. sowohl in der Variante
des Geschäftsausˇbungsverbots als
auch in der Variante der Ausfuhr-
und Einfuhrbeschränkungen erfasst.
Zu bedenken ist, dass darˇber auch
reine Inlandssachverhalte erfasst
werden k˛nnen, etwa wenn Gˇter

letztlich fˇr Russland oder fˇr geli-
stete Personen bestimmt sind. Das
bedeutet aber fˇr viele Unterneh-
men, dass sie nicht nur ihr Russ-
land-, sondern auch ihr sonstiges
Geschäft mit entsprechenden eng-
maschigen Compliance-Maßnah-
men begleiten mˇssen.
4. Agieren im Spannungsfeld
straf- und zivilrechtlicher Risiken
Die Regelungen sind mit sehr hei-

ßer Nadel gestrickt und zum Teil al-
les andere als eindeutig. Auch auf
tatsächlicher Ebene bestehen viele
Unklarheiten. Eine gesicherte Tatsa-
chen- und Rechtslage ist allerdings
notwendig, um vertragliche Risiken
auszuschließen: Während ein Unter-
nehmen bei der Bewertung, ob es
aus Compliance-Sicht ein Geschäft
noch durchfˇhren kann, den sicher-
sten Weg wählen und im Zweifel auf
dieses Geschäft verzichten kann (um
sicherzustellen, sich nicht strafbar
zu machen), ist dieser Weg vertrags-
rechtlich oft nicht gangbar, u. a. da
sich hier die Beweislast ändert. Wer
sich seinen Geschäftspartnern ge-
genˇber auf rechtliche Unm˛glich-
keit oder Force majeure beruft, muss
regelmäßig nachweisen, dass er ein
Geschäft nicht durchfˇhren darf.
Rechtliche Unsicherheiten be-

stehen jedoch bei einer Vielzahl von
Regelungen; tatsächliche Unsicher-
heiten häufig z. B. bei der Frage, ob
eine gelistete Person tatsächlich
noch Kontrolle ˇber ein Unterneh-
men ausˇbt, was gegebenenfalls
von den Sanktionen mit erfasst wä-
re. All diese Erwägungen sind aber
in eine Geschäftsentscheidung ein-
zustellen.
5. Russische Gegenmaßnahmen
Aufgrund russischer Gegenmaß-

nahmen bestehen in bestimmten
Konstellationen unterschiedliche
Rechtsanwendungsbefehle, die sich
nicht immer leicht zugunsten der
EU-Sanktionen aufl˛sen lassen, weil
beispielsweise Fˇrsorgepflichten fˇr
leitende Angestellte und Arbeitneh-
mer russischer Tochtergesellschaf-
ten bestehen. Eine Geschäftsfˇhre-
rin einer russischen Gesellschaft,
die Staatsbˇrgerin eines EU-Mit-
gliedstaates ist, ist verpflichtet, EU-
Sanktionen einzuhalten. Sieht sie
sich aus diesem Grund gehalten, be-
stimmtes Geschäft, z. B. mit geliste-
ten Unternehmen, einzustellen,
k˛nnte sie sich wegen vorsätzlicher
Herbeifˇhrung einer Insolvenz in
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Russland strafbar machen. Russland
hat jedenfalls schon angekˇndigt,
die Einstellung von Geschäft ent-
sprechend zu werten.
Mitunter sehr kompliziert stellt

sich auch der Rˇckzug aus russi-
schen Joint Ventures dar, nicht nur,
wenn der Joint-Venture-Partner
selbst gelistet ist oder von einem Ge-
schäftsausˇbungsverbot betroffen
ist. In diesem letzteren Fall k˛nnen
etwa Konstellationen kritisch sein,
bei denen Anteile an den Joint-Ven-
ture-Partner zurˇck ˇberfˇhrt wer-
den sollen oder Vorkaufsrechte aus-
gel˛st werden. Selbst bei nicht-geli-
steten Joint-Venture-Partnern ist
Vorsicht geboten, z. B. kann das rus-
sische Recht in bestimmten Konstel-
lationen einewirksameÜbertragung
von Anteilen, etwa an eine unabhän-

gige dritte Partei, verhindern oder
das nicht mehr kontrollierte Joint
Venture setzt trotz gekˇndigter Li-
zenzvereinbarungen seine Produkti-
on – unter Verstoß gegen IP-Rechte –
fort.
Als Fazit ist festzuhalten, dass eini-

ge der geschilderten Herausforde-
rungen damit zusammenhängen,
dass es sich bei den Sanktionen um
ein sehr ausdifferenziertes Teilem-
bargo handelt. Rechtlich sehr viel
einfacher handhabbar wäre sicher-
lich ein Totalembargo. Abgesehen
von den noch massiveren Auswir-
kungen auf die europäische Wirt-
schaft – insbesondere wenn man
Kaskadeneffekte in den Lieferketten
mit berˇcksichtigt – ist es Ziel von
Smart Sanctions, den russischen
Staat gezielt zu treffen und Kollate-

ralschäden in der russischen Zivilbe-
v˛lkerung zu verhindern.
Innerhalb der Pole Totalembargo

versus stark verästeltes Teilembargo
verbleiben weiter M˛glichkeiten,
den Druck auf den russischen Präsi-
denten zu erh˛hen. Im Interesse der
europäischen Wirtschaft, die die Ko-
sten dieser Politik trägt, ist es sicher-
lich, die Komplexität niedrig zu hal-
ten und gleichzeitig die Anforderun-
gen an die Normenklarheit deutlich
zu erh˛hen.
.......................................................
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